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RS OGH 1953/2/18 2Nd45/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1953

Norm

JN §44

G über das Mahnverfahren §2 Abs2

Rechtssatz

Wenn sich die Zustellung einer Mahnklage nicht bewirken läßt, weil laut Postfehlbericht der Beklagte in einen anderen

Gerichtssprengel verzogen ist, darf die Mahnklage nicht von Amts wegen nach § 44 JN diesem anderen Gerichte

überwiesen werden.
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